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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1989

Norm

ZPO §226 V

Rechtssatz

Ist ein Alternativbegehren so zu verstehen, dass der Antragsteller jenem Antrag den Vorrang vor dem anderen

einräumen will, mit dem er die besten Erfolgsaussichten hat, so liegen in Wahrheit ein Hauptbegehren und ein

Eventualbegehren vor.
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